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VERSORGUNGSVERTRAG WÄRME  
HOLZHEIZKRAFTWERK SCHARNHAUSER PARK 

 

 

Zwischen 

Stadtwerke Esslingen a.N. GmbH & Co. KG – SWE – 

Fritz-Müller-Straße 60   

73730 Esslingen am Neckar 

 0711 3907 200 / info@swe.de      Registergericht Stuttgart HRA 212351  

und 

Frau/Herr/Firma 

(Kunde) 

 

Straße Hausnummer PLZ, Ort 

 

Telefon/Telefax  ggf. Registernummer/Registergericht 

 

E-Mail 

 ggf. vertreten durch 

 (SWE kann dem Kunden über die zuvor genannte E-Mail-Adresse rechtserhebliche Er-
klärungen zur Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Lieferver-
hältnisses (z. B. Mitteilungen über den Vertrags- oder Lieferbeginn, etc.) zusenden.) 

wird folgender Vertrag über  

 den Neuanschluss 
 die Änderung/Erweiterung eines beste-

henden Netzanschlusses 
X einen bestehenden Netzan-

schluss 

an das Heizwassernetz der SWE und die Versorgung der nachstehend beschriebenen Lieferstelle mit Wärme aus 
diesem Netz geschlossen. 
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1. Anschluss- und Abnahmestelle (sofern nicht identisch, bitte unterscheiden) 

    

Straße Nr. PLZ Ort 

2. Kunden- / Zählernummer (wenn vorhanden) 
Kundennummer: 

 

Zählernummer: 

 

3. Vertragsnummer (wenn vorhanden) 
 

4. Gewünschter Lieferbeginn 
__________________ 

5. Maximale Wärmeleistung (Anschlusswert) 
Anschlusswert        ___________ kW 

Volumenstrom       ___________ l/h 

 

6. Vorlauf- und Rücklauftemperatur 
Vorlauftemperatur:   ________°C 

Rücklauflauftemperatur:     ________ °C 

 

7. Liefer- und Leistungsgrenze (Eigentumsgrenze/Übergabe-
punkt) Die Eigentumsgrenze ist in der Anlage 6.X.X. 

der TAB SWE, TSM-Handbuch Schaltsche-
men für das jeweilige Versorgungsgebiet ab-
gebildet.  
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8. Netzanschluss 

Die oben genannte Anschluss-/ Lieferstelle des Kunden ist 
nach Maßgabe der Verordnung über Allgemeine Bedingun-
gen für die Versorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 1980 
(BGBl. I S. 742) (AVBFernwärmeV), beigefügt als Anlage 
2b, sowie den Technischen Anschlussbedingungen – TAB 
SWE, welche jederzeit einsehbar sind unter www.swe.de, 
an das Wärmenetz der SWE bereits angeschlossen. Der 
Kunde tritt in Bezug auf den Netzanschluss in die Rechte 
und Pflichten aus der AVBFernwärmeV und den TAB der 
SWE in der jeweils geltenden Fassung ein.  
 

9. Anschlusswert 

Der Anschlusswert ergibt sich aus Ziffer 5. Er ist im Rahmen 
des Netzanschlusses ermittelt worden. 
 

10. Baukostenzuschuss / Hausanschlusskosten   

Für spätere Änderungen / Erweiterungen des Netzan-
schlusses gelten §§ 9, 10 AVBFernwärmeV. 
 
 

11. Lieferung / Abnahme / Preise / Preisanpassun-
gen 

11.1 Die SWE verpflichtet sich, ganzjährig Wärme aus 
dem Heizwassernetz der SWE gemäß den Best-
immungen dieses Vertrages an die obige Liefer-
stelle des Kunden ab Vertragsbeginn zu liefern. 

11.2 Der Kunde verpflichtet sich, ganzjährig die 
Wärme nach Maßgabe dieses Vertrages bei der 
SWE abzunehmen und den Preis gemäß dem als 
Anlage 1 beigefügten geltenden Preisblatt Wär-
melieferung SWE in der jeweils gültigen Fassung 
zu zahlen. Die Zusammensetzung des Wärme-
preises ergibt sich aus Anlage 1. 

11.3 Es erfolgt eine jährliche Preisanpassung zum 01.01. 
eines Kalenderjahres gemäß den Preisänderungs-
formeln anhand von Anlage 1. Die jährlichen Preise, 
die sich aufgrund der Preisänderungsformeln erge-
ben, werden in der Abrechnung mitgeteilt und sind 
auf www.swe.de einsehbar.  
 

11.4 Steuern, Abgaben, staatlich veranlasste Umlagen 
 

Wird die Belieferung oder die Verteilung von Wärme 
nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern, Ab-
gaben oder staatlich veranlassten, allgemein ver-
bindlichen Umlagen belegt, kann die SWE hieraus 
entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterbe-
rechnen. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Beliefe-
rung oder die Verteilung von Wärme nach Vertrags-
schluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein 
verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) 
belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf 
die Kosten für die nach diesem Vertrag geschulde-
ten Leistungen hat. Eine Weiterberechnung erfolgt 
nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeit-
punkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss 
konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige ge-
setzliche Regelung der Weiterberechnung entge-
gensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehr-
kosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck 
der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertrags-
verhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zu-
geordnet werden können. Eine Weiterberechnung 
erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehr-
kosten. Der Kunde wird über eine solche Weiterbe-
rechnung spätestens mit der Rechnungsstellung in-
formiert. Sätze 1 bis 6 gelten entsprechend, falls sich 
die Höhe einer nach Satz 1 bzw. 2 weitergegebenen 

Steuer, Abgabe oder sonstigen hoheitlich auferleg-
ten Belastung oder staatlich veranlasste, allgemein 
verbindliche Umlage ändert; bei einem Wegfall oder 
einer Absenkung ist die SWE zu einer Weitergabe 
verpflichtet.  
Ändert sich nach Vertragsschluss eine bestehende, 
die Erzeugung, Belieferung oder die Verteilung von 
Wärme betreffende Steuer, steuerliche Belastung, 
Abgabe oder staatlich veranlasste, allgemein ver-
bindliche Umlage, ist die SWE berechtigt, hieraus 
entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterzu-
berechnen. Resultiert aus der Änderung nach Satz 
1 eine Kostensenkung, ist die SWE zu deren Weiter-
gabe verpflichtet.  
 

11.5 Die SWE ist berechtigt, im Falle von sich ändernden 
Erzeugungs-, Beschaffungs- und Verteilungskosten 
der Wärme die Preisbestimmungen gemäß Anlage 
2 b angemessen anzupassen, um den gesetzlichen 
Anforderungen nach § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV 
nachzukommen und soweit diese nicht durch die 
Preisformeln abgedeckt sind; bei sinkenden Erzeu-
gungs-, Beschaffungs- und Verteilungskosten ist die 
SWE zu einer solchen Anpassung verpflichtet, so-
weit dem nicht anderweitige Kostensteigerungen der 
SWE entgegenstehen. Das Recht des Kunden aus 
§ 315 BGB bleibt unberührt.  

 
12. Leistungsanpassung  

12.1 Der Kunde kann von seinem Recht nach § 3 AV-
BFernwärmeV Gebrauch machen. Reduziert der 
Kunde die Leistung zulässigerweise nach der 
Maßgabe von § 3 AVBFernwärmeV, hat er auch 
nur die entsprechende Volumenstrommenge zu 
den im Preisblatt Anlage 1 in der jeweils gültigen 
Fassung genannten Preisen zu zahlen. Der 
Grundpreis gemäß Preisblatt Anlage 1 in der je-
weils gültigen Fassung ist nur noch für die redu-
zierte Leistung an die SWE zu zahlen. Die Kosten 
für einen Umbau der Leistungsreduktion trägt 
der Kunde. Anträge auf Leistungsreduktion sind 
schriftlich zu stellen.  

12.2 Das Recht des Kunden nach § 3 AVBFernwär-
meV besteht einmal jährlich mit Wirkung für die 
Zukunft, d.h. es kann nicht für rückwirkende Zeit-
räume geltend gemacht werden.  

12.3 Die Reduzierung des Kunden erfolgt auf sein Ri-
siko. Die SWE hat in diesem Fall auch nur die re-
duzierte Leistung technisch zur Verfügung zu 
stellen. Überzieht der Kunde die zulässigerweise 
reduzierte Leistung, hat er der SWE Vertrags-
strafe zu zahlen. Die Vertragsstrafe ergibt sich 
aus den jeweils veröffentlichten Preisblättern 
der SWE. Nach Wahl der SWE kann die SWE eine 
technische Begrenzung vorsehen. Wenn der 
Kunde feststellt, dass die Reduktion zu Nachtei-
len für ihn führt und wünscht er einen Rückbau 
der Reduktion, trägt er die Kosten des Rück-
baus. 

12.4 Beantragt der Kunde eine Änderung seiner Kun-
denanlage in Form der Erhöhung der Anschluss-
leistung, obwohl die SWE den Kunden darauf 
hingewiesen hat, dass ein niedrigerer An-
schlusswert den Bedürfnissen des Kunden ge-
recht wird, hat er der SWE die aus einer nach-
träglichen Reduzierung entstehenden Nachteile 
auszugleichen. 
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13 Laufzeit / Kündigung 

Dieser Vertrag hat ab Lieferbeginn eine Laufzeit von zu-
nächst zehn Jahren. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 
ein weiteres Jahr, sofern er nicht von einer Partei mit einer 
Frist von neun Monaten vor Ablauf der Laufzeit gekündigt 
wird. Die Kündigung bedarf der Textform (z.B. E-Mail). 
 
Für den Fall, dass die Herstellung, Änderung und/oder Er-
weiterung des Anschlusses der oben genannten Lieferstelle 
an das Wärmenetz der SWE und/oder die Belieferung vor 
Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage ab dem Tage des Ver-
tragsschlusses) erbracht werden bzw. beginnen soll, er-
kläre ich im Hinblick auf mein Widerrufsrecht nach Maß-
gabe von Ziffer 19 zusätzlich (falls gewünscht, bitte ankreu-
zen): 

 Ich verlange ausdrücklich, dass – soweit möglich – 
die Dienstleistung und/oder Wärmelieferung auch 
erbracht werden bzw. beginnen soll, wenn diese vor 
Ablauf der Widerrufsfrist liegen. Für den Fall, dass 
ich mein Widerrufsrecht ausübe, schulde ich der 
SWE für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleis-
tung und/oder gelieferte Wärme gemäß § 357 Abs. 
8 BGB einen angemessenen Betrag als Wertersatz. 

 
14 Messung gemäß FFVAV und Geltung der AVB-

FernwärmeV 

14.1 Gemäß § 1 Abs. 1 FFVAV sind die §§ 2 bis 5 FFVAV 
in ihrer jeweils geltenden Fassung Bestandteil die-
ses Netzanschluss- und Versorgungsvertrages. Die 
bei Vertragsschluss geltende Fassung der FFVAV 
ist als Anlage 2a beigefügt. Die SWE installiert zur 
Ermittlung des verbrauchsabhängigen Entgelts ge-
eichte und fernablesbare Messeinrichtungen, die 
den jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben, ins-
besondere den Vorgaben des § 3 FFVAV in der je-
weils geltenden Fassung entsprechen. Hinweis: 
Wird im Gebäude des Kunden nach Vertragsschluss 
ein Smart-Meter-Gateway (SMGW) für den Mess-
stellenbetrieb der Sparte Strom gemäß § 6 Abs. 1 
Nr. 2 MsbG installiert, ist der Kunde verpflichtet, die 
SWE hierüber zu informieren. 
 

14.2 Gemäß § 1 Abs. 1 AVBFernwärmeV sind die §§ 2 
bis 34 AVBFernwärmeV in ihrer jeweils geltenden 
Fassung Bestandteil dieses Netzanschluss- und 
Versorgungsvertrages. Die bei Vertragsschluss gel-
tende Fassung der AVBFernwärmeV ist als Anlage 
2b beigefügt 

 
15 Ergänzende Allgemeine Versorgungsbedingun-

gen / Technische Anschlussbedingungen der SWE 

15.1 Ergänzend zur AVBFernwärmeV sind die Ergän-
zenden Allgemeinen Versorgungsbedingungen 
der SWE zur AVBFernwärmeV für den Anschluss 
an die Fern- und Nahwärmeversorgung und für 
die Fern- und Nahwärmeversorgung wesentli-
cher Vertragsbestandteil dieses Wärmeversor-
gungsvertrages. Die derzeit geltenden Ergänzen-
den Allgemeinen Versorgungsbedingungen sind 
als Anlage 3 beigefügt. 

15.2 Weitere technische Anforderungen für den An-
schluss an das Netz der SWE und den Betrieb des 
Hausanschlusses und der Kundenanlage sind in den 
Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der 
SWE festgelegt. Die TAB SWE sind dem Kunden 
aus dem bestehenden Netzanschluss bekannt. Die 
bei Vertragsschluss geltenden TAB sind unter 
www.swe.de jederzeit einsehbar und werden dem 
Kunden auf Verlangen kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt. 
 

15.3 Eine Änderung der Allgemeinen Versorgungsbedin-
gungen (dieser Vertrag nebst Anlagen) durch die 
SWE kann nach Maßgabe des § 24 Abs. 4 S. 4 AV-

BFernwärmeV nicht einseitig durch öffentliche Be-
kanntgabe (Veröffentlichung in der ortsüblichen 
Presse) erfolgen. Änderungen der Allgemeinen Ver-
sorgungsbedingungen werden erst nach öffentlicher 
Bekanntgabe nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 AVB-
FernwärmeV wirksam. 

 
16 Weiterleitung der Wärme an Dritte 

16.1 Die Weiterleitung an sonstige Dritte im Sinne des § 22 
AVBFernwärmeV ist nur mit schriftlicher Zustimmung 
der SWE zulässig. 

16.2 Leitet der Kunde die gelieferte Wärme mit Zustimmung 
der SWE an einen Dritten weiter, so hat er im Rahmen 
seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass 
der Dritte aus unerlaubter Handlung keine weiterge-
henden Schadensersatzansprüche erheben kann, als 
sie in § 6 Abs. 1 bis 3 AVBFernwärmeV vorgesehen 
sind.  

 
17 SEPA-Basislastschriftmandat 

Ich ermächtige die SWE (Gläubiger-Identifikationsnum-
mer: DE43SWE00000096680), Zahlungen aus diesem 
Auftragsverhältnis von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von der SWE auf mein Konto gezogenen Lastschriften ein-
zulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen. 

Die Mandatsreferenznummer für dieses SEPA-Mandat 
wird dem Kunden gesondert mitgeteilt. 

_________________________________________Name/
Vorname des Kontoinhabers (ggf. des Vertretungsberech-
tigten)  

_________________________________________Straße 
/ Hausnummer 
_________________________________________Post-
leitzahl / Ort  

_____________________________________________ 

Kreditinstitut (Name) 

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

IBAN  

_ _ _ _ | _ _ | _ _ | _ _ _ 

SWIFT-Code (BIC) 

 
_____________________________________________ 

Datum, Ort und Unterschrift des Kontoinhabers (ggf. des 
Vertretungsberechtigten) 
 

18 Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO 

Die SWE erhebt, verarbeitet und speichert personenbezo-
gene Daten. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutz-
informationen gemäß der EU Datenschutz-Grundverord-
nung („DSGVO“) in der Anlage 5 Datenschutz. Der Kunde 
bestätigt mit seiner Unterschrift auch den Erhalt der Anlage 
Datenschutz. 
 
19 Allgemeine Wirtschaftlichkeitsklausel 

Ändern sich die allgemeinen wirtschaftlichen oder techni-
schen Verhältnisse gegenüber dem Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses so erheblich, dass die vereinbarten Preise und 
Bedingungen auch unter Berücksichtigung der in diesem 
Vertrag enthaltenen Preisbestimmungen einschließlich der 
vereinbarten Preisänderungsklauseln für die Lieferung und 
Bereitstellung von Wärme für den Lieferanten oder für den 
Kunden nicht mehr zumutbar sind, so ist der Vertrag unter 
Berücksichtigung der Interessen beider Vertragspartner an 
die geänderten Verhältnisse anzupassen. Dabei ist die all-
gemeine Marktsituation zu berücksichtigen.  
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20 Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Ver-
tragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerke 
Esslingen a.N. GmbH & Co. KG, Fleischmannstraße 50 in 73728 
Esslingen a.N., Tel-Nr. 0711/3907-200 Fax-Nr. 0711/3907-479, 
info@swe.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit-
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit der Ausnahme der Kosten, die sich daraus er-
geben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), un-
verzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf die-
ses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-
sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berech-
net. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder die Liefe-
rung von Wärme während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Beitrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Aus-
übung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unter-
richten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 

 

21 Vertragsanlagen 

Dem Vertrag sind folgende Anlagen beigefügt: 

- Anlage 1: Preisblatt und Preisbestimmungen in 

der jeweils gültigen Fassung 
- Anlage 2a:  Verordnung über die Verbrauchser-

fassung und Abrechnung bei der Ver-
sorgung mit Fernwärme oder Fern-
kälte vom 28.09.2021 (BGBl. I S. 
4591) (FFVAV) 

- Anlage 2b: Verordnung über Allgemeine Bedin-
gungen für die Versorgung mit Fern-
wärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 
742) (AVBFernwärmeV) 

- Anlage 3:  Ergänzende Allgemeine Versor- 
gungsbedingungen der SWE 

- Anlage 4:  Muster-Widerrufsformular 
- Anlage 5:  Datenschutz  

Die vorgenannten Anlagen, das Preisblatt Wärmenetz und 
sonstige Kosten und die TAB SWE, jederzeit einsehbar un-
ter www.swe.de, sind wesentliche Vertragsbestandteile. 

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Kunde, sämtliche Anla-
gen 1-5 erhalten zu haben und dass er von den TAB SWE 
und dem Preisblatt Wärmenetz und sonstige Kosten Kennt-
nis genommen hat. 
 
_________________________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift Kunde 
 
22 Vertragsschluss 

Der Kunde beauftragt die SWE, seinen Wärmebedarf nach 
diesem Vertrag an die obige Lieferstelle zu liefern. Der 
Kunde nimmt die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. Der 
Vertrag kommt durch die Unterzeichnung beider Parteien 
zustande.  

Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen erstellt. Jeder 
Vertragspartner erhält eine Vertragsausfertigung.  
 
_________________________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift Kunde 
 
 
_________________________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift SWE 
 

 


